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Gemeinderatssitzung vom Montag 20. Mai 2019, Beschluss Nr. 102/2019 
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Umweltschutz, Abfallentsorgung, 
Abfallbewirtschaftung 
Vorschriften, Verträge, Rechtsgrundlagen 

102/2019 
 

  
Erlass der Totalrevision der Vollzugsverordnung zur 
Abfallverordnung 2019 

 

 
Die Abfallverordnung der Gemeinde Dänikon vom 05.10.1995 bedarf aufgrund diverser 
Neuerungen einer generellen Überarbeitung. Der Gemeinderat beantragt deshalb mit 
Beschluss Nr. 80/2019 vom 23.04.2019 der Gemeindeversammlung die Totalrevision der 
Abfallverordnung 2019 der Politischen Gemeinde Dänikon zu genehmigen. 
 
Das Ausführungsreglement zur Abfallverordnung vom 06.11.1995, das sich auf die Abfall-
verordnung vom 05.10.1995 stützt, ist ebenfalls generell zu überarbeiten und den neuen 
Begebenheiten anzupassen. 
 
Gestützt auf Art. 12 Abs. 1 Bst. b) der noch von der Gemeindeversammlung zu verab-
schiedenden Abfallverordnung 2019 der Gemeinde Dänikon erlässt der Gemeinderat eine 
Vollzugsverordnung zur Abfallverordnung für die Ausführung der weiteren Bestimmungen 
der Abfallverordnung (Einzelheiten zu Abfuhren, Sammlungen und Dienstleistungen der 
Gemeinde im Abfallbereich). 
 
Die Totalrevidierte Vollzugsverordnung zur Abfallverordnung wird gestützt auf Art. 24 der 
Gemeindeordnung und der Vorgaben der Abfallverordnung, vom Gemeinderat erlassen. 
Vorbehalten bleibt die Genehmigung der Abfallverordnung 2019 durch die Gemeindever-
sammlung. 
 
Vorbehältlich der rechtskräftigen Genehmigung der Abfallverordnung der Politischen 
Gemeinde Dänikon durch die Gemeindeversammlung, setzt der Gemeinderat die Total-
revision der Vollzugsverordnung zur Abfallverordnung der Politischen Gemeinde Dänikon 
auf den 01.01.2020 in Kraft. 
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Inhalt Vollzugsverordnung zur Abfallverordnung 

Auf den folgenden Seiten wird der Inhalt der Vollzugsverordnung zur Abfallverordnung 
2019 der Politischen Gemeinde Dänikon abgebildet: 
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Der Gemeinderat beschliesst: 

1. Die Totalrevision der Vollzugsverordnung zur Abfallverordnung der Politischen 
Gemeinde Dänikon vom 20.05.2019 wird vorbehältlich der rechtskräftigen Genehmi-
gung der Abfallverordnung 2019 der Politischen Gemeinde Dänikon durch die Gemein-
deversammlung erlassen und auf den 01.01.2020, nach Eintritt der Rechtskraft, in 
Kraft gesetzt. 

2. Auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens der Vollzugsverordnung zur Abfallverordnung der 
Politischen Gemeinde Dänikon wird das Ausführungsreglement zur Verordnung über 
die Kehrichtabfuhr, die Kehrichtbewirtschaftung und die Ablagerung von Abfallstoffen 
der Gemeinde Dänikon (Abfallreglement) sowie alle im Wiederspruch zu dieser Voll-
zugsverordnung stehenden Gemeinderatsbeschlüsse aufgehoben. 

3. Dieser Beschluss wird nach der Genehmigung der Abfallverordnung der Politischen 
Gemeinde Dänikon durch die Gemeindeversammlung in den amtlichen Publikations-
organen dem Furttaler und dem Amtsblatt des Kantons Zürich, am Freitag, 21.06.2019 
öffentlich bekannt gemacht. 

4. Dieser Beschluss unterliegt dem Öffentlichkeitsprinzip gemäss dem Gesetz über die 
Information und den Datenschutz lDG. Es erfolgt die Veröffentlichung und allfällige 
Freigabe an Gesuchsteller. 
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5. Gegen diesen Beschluss kann, von der Mitteilung an gerechnet, beim Bezirksrat 
Dielsdorf, Geissackerstrasse 24, 8157 Dielsdorf, wegen Verletzung von überge-
ordnetem Recht innert 30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden. Die Kosten des 
Rekursverfahrens hat die unterliegende Partei zu tragen. Die in dreifacher Ausfertigung 
einzureichende Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. 
Der angefochtene Beschluss ist, soweit möglich, beizulegen. 

6. Mitteilung an: 
- Rechnungsprüfungskommission Dänikon, Urs Schmidt (urs8114@bluewin.ch) 
- Gesundheits- und Polizeivorstand Dänikon (marlies.schuepbach@daenikon.ch) 
- Gemeindekanzlei Dänikon, Lukas Kalberer, Oberdorfstrasse 1, 8114 Dänikon ZH 

(mit Beilagen) 
- Finanzverwaltung Dänikon, Oberdorfstrasse 1, 8114 Dänikon (mit Beilagen) 
  
 

- Archiv 34.01 

7. Beilagen: 
- Vollzugsverordnung zur Abfallverordnung der Politischen Gemeinde Dänikon 

 
 
 

 
 
GEMEINDERAT DÄNIKON 

Gemeindepräsident: Gemeindeschreiber: 
 
 
 
José Torche Lukas Kalberer 
 
  

  

Versandt am: 22. Mai 2019 
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